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Umsatzsteuer

Die neue Steuerbefreiung der  
Bildungs­leistungen nach § 4 Nr. 21 UStG n. F.

Seit Jahren ist die umsatzsteuerliche Behandlung von Bildungsleis-
tungen eines der streitträchtigsten Themen im Umsatzsteuerrecht. 
Das Spannungsfeld zwischen der deutschen Gesetzgebung und der 
europäischen MwStSystRL führte immer wieder zu uneinheitlichen 
Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung zwi-
schen steuerfreien Bildungsleistungen und steuerpflichtigen Frei-
zeit- oder Coachingangeboten. Spätestens seit den Urteilen des 
EuGH zur Steuerbefreiung eines Fahrlehrers und der nachfolgen-
den Umsetzung durch den BFH herrschte Rechtsunsicherheit. 

Einleitung
Schwimmlehrer, die 2014 noch als „umsatzsteuerfrei“ durch den BFH ent-
schieden wurden, sind nach der Entscheidung zum Fahrlehrer nun als „spe-
zialisierter Unterricht ohne breites Lehrspektrum“ umsatzsteuerpflichtig. 
Mit der zum 1.1.2025 in Kraft getretenen Neufassung des § 4 Nr. 21 UStG im 
JStG 2024 wurde nun ein neuer Ordnungsrahmen geschaffen, der Rechts-
sicherheit verschaffen soll. Das Schreiben des BMF vom 24.10.2025 passt 
den UStAE umfassend an die geänderte Rechtslage an. Ziele sind eine Ver-
einheitlichung der Auslegungspraxis, eine klare Abgrenzung der Steuerbe-
freiungstatbestände und eine praxistaugliche Handhabung für Bildungs-
einrichtungen, Lehrende und Prüfer. Die Auswirkungen reichen weit über 
klassische Schulen hinaus und betreffen auch Online-Anbieter, Coaches, 
private Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen.

Hintergrund und Zielsetzung der Neuregelung
Durch Art. 25 Nr. 4 JStG 2024 wurde § 4 Nr. 21 UStG umfassend reformiert. 
Der Gesetzgeber reagierte damit auf zahlreiche EuGH- und BFH-Urteile, 
die eine richtlinienkonforme Auslegung gefordert hatten. Die Neuregelung 
dient der Harmonisierung mit Art. 132 Abs. 1 Buchst.  i und j MwStSystRL. 
Ziel ist die Einbeziehung aller Bildungseinrichtungen, die mit Aufgaben des 
Schul- oder Bildungswesens betraut sind, und die Erweiterung des begüns-
tigten Leistungsumfangs. Zudem wurde erstmals ein eigenständiger Steuer-
befreiungstatbestand für Privatlehrer geschaffen.
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	� Abgrenzung

Für Kinder unter drei Jahren kann eine Steuerbefreiung nach §  4 Nr.  23 S.  1 
Buchst. a UStG (Kinder-, Jugend- und Erziehungsbereich) in Betracht kommen.

Damit greift die Verwaltung die Rechtsprechung zu Musik-, Tanz- und 
Kunstunterricht auf und integriert diese ausdrücklich in den Befreiungstat-
bestand des § 4 Nr. 21 UStG.

Mittelbarer Berufsbezug und allgemeine Qualifikationen 
UStAE 4.21.1. Abs. 12 erweitert die Steuerbefreiung ausdrücklich auf Schu-
lungsmaßnahmen, die nur mittelbar mit der Berufsausübung zusammen-
hängen, sofern sie objektiv beruflich verwertbare Kompetenzen vermitteln.

	� Beispiele

	� IT-Schulungen (Office, Datenmanagement, Programmierung)
	� Sprachkurse
	� Kommunikations- und Präsentationstraining
	� Projektmanagement-Seminare
	� Supervisionen, sofern sie auf die berufliche Tätigkeit bezogen sind

Abzugrenzen ist dies von Unternehmensberatung, Coaching oder Persön-
lichkeitsentwicklung ohne beruflichen Schwerpunkt.

	� Rechtsprechungsgrundlage

	� BFH 20.3.14, V R 3/13 („Supervision“)
	� BFH 22.6.22, XI R 32/21 („berufliche Supervision“)

Diese Entscheidungen haben maßgeblich zur Auslegung beigetragen, dass 
die berufliche Zweckbestimmung der Maßnahme genügt, ohne dass eine 
formale Berufsqualifikation erforderlich ist.

Dauer der Maßnahme (Abs. 13)
Nach Art. 44 S. 2 MwStVO spielt die Dauer der Bildungsmaßnahme keine 
Rolle für die Steuerbefreiung. Damit können auch kurzzeitige Veranstaltun-
gen, Workshops oder Tagesseminare steuerfrei sein, wenn sie berufsbil-
denden Charakter haben.




